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I. Ausgaben stabilisieren

Die Leistungserbringer und die Krankenkassen müssen ihren Teil zur Konsolidierung

beitragen. Ausgabensteigerungen werden wir dort begrenzen, wo das verantwortbar ist,

ohne dass dies zu Leistungseinschränkungen oder Qualitätsverlusten führt. In folgenden

Bereichen werden wir ab 2011 die Ausgaben stabilisieren:

• Die Verwaltungskosten der Krankenkassen dürfen in den nächsten beiden Jahren im

Vergleich zum Jahr 2010 nicht ansteigen.

• Falls Krankenhäuser über die vertraglich vereinbarten Leistungen hinaus

Mehrleistungen erbringen, wird ein Effizienzabschlag von 30 % festgesetzt.

Außerdem dürfen die Krankenhausausgaben lediglich in Höhe der halben

Grundlohnsummensteigerung wachsen.

• Bei den Zahnärzten wird der Zuwachs auf die halbe Grundlohnsummensteigerung

begrenzt.

• Die Preise für Impfstoffe werden auf das europäische Durchschnittsniveau gesenkt.

• Wirtschaftlichkeitsreserven bei der Reimportregelung bei Arzneimitteln werden

erhöht.

• Das Vergütungsniveau in der hausarztzentrierten Versorgung wird begrenzt. Es gilt

Vertrauensschutz für Verträge, die bis zum Kabinettsbeschluss rechtsgültig sind.

Im Bereich der Arzneimittel haben wir bereits kurzfristig wirksame Einsparungen

beschlossen und setzen die langfristige strukturelle Neuordnung um.

Insgesamt erreichen wir im Jahr 2011 3,5 Mrd. € und im Jahr 2012 4 Mrd. € Einsparungen.

II. Finanzierungsgrundlage stärken

Vor dem Hintergrund der größten Wirtschafts- und Finanzkrise, die unser Land zu meistern

hatte, wurde vorübergehend der Beitragssatz der Krankenkassen für Arbeitgeber und

Arbeitnehmer mit Hilfe von Steuermitteln abgesenkt. Dies ist nun nicht weiter erforderlich.

Der paritätisch finanzierte Beitragssatz wird daher wieder 14,6 %, wie vor der Senkung durch

das Konjunkturpaket II, betragen. Der nur vom Arbeitnehmer finanzierte Beitrag von 0,9 %

bleibt erhalten.

Der Arbeitgeberbeitrag wird auf der Höhe von 7,3 Prozent festgeschrieben. Damit werden

die Gesundheitskosten von den Arbeitskosten für die Zukunft entkoppelt. Unvermeidbare

Ausgabensteigerungen werden durch Zusatzbeiträge der Versicherten finanziert.



Kassenindividuell festgelegte, sozial ausgeglichene einkommensunabhängige Zusatzbeiträge

dienen darüber hinaus der Sicherung einer exzellenten Versorgung.

Das Bundesversicherungsamt berechnet wie bisher einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag

zur Finanzierung der ansteigenden notwendigen Kosten. Übersteigt der durchschnittliche

Zusatzbeitrag 2 Prozent des individuellen sozialversicherungspflichtigen Einkommens, wird

er sozial ausgeglichen.

Nach jetzigen Berechnungen wird der vom Bundesversicherungsamt errechnete

durchschnittliche Zusatzbeitrag bis 2014 16 Euro nicht übersteigen. Das heißt, für ein

beispielhaftes Einkommen von 800 Euro im Monat wird kein Sozialausgleich notwendig sein.

Der notwendige Sozialausgleich findet aus Steuermitteln statt. Steuererhöhungen sind

hierfür nicht erforderlich.
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Beispielrechnung- Sozialausgleich des Zusatzbeitrags

I. Durchschnittlicher Zusatzbeitrag aller Kassen 16 €

II. Individueller Zusatzbeitrag des Kassenmitglieds 18 €

III. Bruttomonatsverdienst des Kassenmitglieds 700 €

a) Ausgleichsgrundlage: 2% von 700 € = 14 €

b) Ausgleichsbetrag: 16 € - 14 € = 2 €

Der Soziale Ausgleich orientiert sich immer am Bruttoverdienst des
Kassenmitglieds und dem durchschnittlichen, vom Bundesversicherungsamt
berechneten, Zusatzbeitrages aller Kassen. Es wird die Differenz ausgeglichen,
die zwischen dem Durchschnittsbeitrag und 2% des Bruttoverdienstes
bestehen. Die Grenze für einen sozialen Ausgleich besteht beim obigen
Beispiel bei 800 Euro (2% von 800 € = 16 €). Ab diesem Einkommen hätte das
Kassenmitglied keinen Anspruch auf einen sozialen Ausgleich.

Der soziale Ausgleich wird über eine Absenkung des Arbeitnehmerbeitrages
gewährt. Für den individuellen Zusatzbeitrag ist das Kassenmitglied selbst
verantwortlich. Somit besteht ein Anreiz, in eine günstigere Kasse zu
wechseln. Der Wettbewerb wird gestärkt.
en erhalten mit der Weiterentwicklung des Zusatzbeitrages wieder mehr

tonomie. Dies stärkt den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen,

ehr Transparenz und kommt damit den Versicherten zu Gute. Die gesetzlichen

kassen erhalten Spielräume, um gute Verträge zu gestalten und regionalen

rheiten gerecht werden zu können. Mit dieser Weiterentwicklung des

itrages wird die für eine wettbewerbliche Ausrichtung unerlässliche

lexibilität gewährleistet.



III. Den Sozialausgleich gerecht gestalten

Wir führen einen unbürokratischen und gerechten Sozialausgleich ein. Er sorgt dafür, dass

kein Beitragszahler über Gebühr belastet wird. Der Sozialausgleich wird unbürokratisch

umgesetzt und findet direkt bei den Arbeitgebern und den Rentenversicherungsträgern

statt, indem der einkommensabhängige Beitrag entsprechend reduziert wird. Die

Versicherten werden vor Überforderung ohne aufwändige bürokratische Prozesse geschützt.

Die Regelung ist für die Arbeitgeber leicht handhabbar, da die Lohnabrechnung heute schon

EDV-gestützt durchgeführt wird.

Ihre Ulrike Flach


